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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1950

Norm

ZPO §105

Rechtssatz

Zustellungen zu eigenen Handen an Behörden werden nicht durch Entgegennahme in der Einlaufstelle bewirkt. Es muß

vielmehr an den Vorsteher der Behörde oder an den zur Empfangnahme berechtigten Vertreter zugestellt werden.

Entscheidungstexte

2 Ob 224/50

Entscheidungstext OGH 30.06.1950 2 Ob 224/50

Veröff: SZ 23/213

Schlagworte

§ 105 ZPO aufgehoben durch Art II Z 10 BGBl 1982/201.
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